
Verwaltungsgericht Hannover

Im Namen des Volkes

Urteil

3 A 739/24

In der Verwaltungsrechtssache

1. Frau

2. und 3. gesetzlich vertreten durch ihre Mutter, die Klägerin zu 1

Staatsangehörigkeit: irakisch,

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
zu 1-3: Rechtsanwälte Lerche und andere,

Blumenauer Straße 1, 30449 Hannover - " "

gegen

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flücht

linge - Außenstelle Oldenburg
Klostermark 70-80, 26135 Oldenburg -'

- Beklagte -

wegen Asyl (Irak)

hat das Verwaltungsgericht Hannover - 3. Kammer - auf die mündliche Verhandlung vom
15. Mai 2026 durch den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Stock als Einzelrichter für

Recht erkannt:



Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägern die Fiüchtiingseigenschaft
zuzuerkennen. Die Ziffern 1 und 3 bis 6 des Bescheids des Bundes

amts für Migration und Flüchtlinge vom 14.2.2024 und der Bescheid
vom 17.4.2024 werden aufgehoben.

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Die Entscheidung ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die
Vplistreckungsschuldnerin darf die Vollstreckung durch Sicherheits
leistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrags abwenden,
wenn nicht die Volistreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicher
heit In Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leisten.

Tatbestand

Die Klägeij begehren die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft.

Die Klägerin zu 1 wurde 1989 geboren, ihre Tochter, die Klägerin zu 2, wurde 2021 ge

boren und

gehörige u

ihr Sohn, der Kläger zu 3, wurde 2015 geboren. Sie sind irakische Staatsan-

rsprünglich yezidischer Glaubenszugehörigkeit aus Die Klägerin

zu 1 verliep den Irak Im November 2022. Sie reiste im Februar 2023 In das Bundesge
biet ein. Am 11.5.2023 stellte die Familie beim Bundesamt für Migration und Flücht

linge (im Folgenden: Bundesamt) einen Asylantrag.

Mit Bescheid vom 14.2.2024 lehnte das Bundesamt den Antrag der Klägerinnen zu 1

und 2 auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (Ziffer 1), auf Anerkennung als Asyl-

berechtigte (Ziffer 2) und auf Zuerkennung des subsidlären Schutzstatus (Ziffer 3) ab,

stellte fest! dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht
vorliegen (Ziffer 4) und forderte sie unter Androhung ihrer Abschiebung in den Irak zur

Ausreise innerhalb von 30 Tagen auf (Ziffer 5). Das Einreise- und Aufenthaltsverbot

befristete as auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung (Ziffer 6).

Mit Besch(}id vom 17.4.2024 lehnte das Bundesamt den Antrag des Klägers zu 3 auf

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (Ziffer 1) und des subsidiären Schutzes (Ziffer

2) als offensichtlich unbegründet ab, stellte fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60

Abs. 5 unc 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen (Ziffer 3) und forderte den Kläger unter

Androhung seiner Abschiebung in den Irak zur Ausreise innerhalb von einer Woche auf

(Ziffer 4). [)as Einreise- und Aufenthaltsverbot befristete es auf 30 Monate ab dem Tag

der Abschiebung (Ziffer 6).

Die Klägetiinnen zu 1 und 2 haben am 20.2.2024 und der Kläger zu 3 hat am 5.5.2024

Klage erheben. Das Gericht hat die Verfahren miteinander verbunden.
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Die Klägerin zu 1 trägt nunmehr u.a. vor, „westliche" Wertvorstellungen übernommen

zu haben und deswegen von geschlechtsspezifischer Verfolgung bedroht zu sein. Zu

dem habe sie sich vom yezidischen Glauben abgewandt und sei zum Christentum kon

vertiert. Ihren Kindern würde daher ebenfalls Verfolgung drohen.

Die Kläger beantragen,

die Beklagte unter entsprechender Aufhebung des Bescheids des

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 14.2.2024 und des
Bescheids vom 17.4.2024 zu verpflichten, ihnen die Flüchtlingseigen
schaft, hilfsweise den subsidiären Schutz zuzuerkennen, weiter hilfs

weise festzustellen, dass Abschiebungshindernisse nach § 60 Ab
satz 5 und Absatz 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes hinsichtlich des

Iraks vorliegen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Klägerin zu 1 ist in der mündlichen Verhandlung persönlich angehört worden. Inso

weit und wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Ge

richtsakte und der beigezogenen Verwaltungsvorgänge Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

Die Beklagte ist zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu verpflichten. Die ange

fochtenen Bescheide sind rechtswidrig und verletzen die Kläger in ihren Rechten, so

weit er sie betrifft und soweit er angefochten ist.

Die Kläger haben zu dem für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage maßgeblichen

Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) einen Anspruch auf

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft aus § 3 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 AsylG.

Nach § 3 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 AsylG wird einem Ausländer, der Flüchtling nach Absatz

1  ist, grundsätzlich die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Nach § 3 Abs. 1 AsylG ist ein

Ausländer Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28.7.1951 über die Rechtsstellung

der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention), wenn er sich aus begründeter Furcht

vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung

oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Landes (Her

kunftsland) befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht

in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will.
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Als Verfoiqung im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG gelten gemäß § 3a Abs. 1 AsylG Hand

lungen, diä (1.) aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine

schwenwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellen, insbeson

dere der Rechte, von denen nach Art. 15 Abs. 2 EMRK keine Abweichung zulässig ist,

oder (2.) in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Ver

letzung der Menschenrechte, bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person davon

in ähnliche r Weise betroffen ist. Als derartige Verfolgung kann nach § 3a Abs. 2 Nr. 1

AsylG unter anderem die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt gelten.

Akteure, von denen Verfolgung ausgehen kann, sind gemäß § 3c AsylG der Staat

(Nr. 1), Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des

Staatsgebjets beherrschen (Nr. 2), sowie nichtstaatliche Akteure (Nr. 3), sofern die in
den Numrtjiern 1 und 2 genannten Akteure einschließlich internationaler Organisationen
erwiesenermaßen nicht in der Lage oder willens sind, im Sinne des § 3d AsylG Schutz

vor Verfolgung zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche

Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht.

Zwischen den Verfolgungsgründen und den Verfolgungshandlungen muss eine Ver

knüpfung bestehen (§ 3a Abs. 3 AsylG). Dabei ist unerheblich, ob der Ausländer tat

sächlich dje Merkmale der Rasse oder die religiösen, nationalen, sozialen oder politi
schen Merjkmale aufweist, die zur Verfolgung führen, sofern ihm diese Merkmale von
seinem Verfolger zugeschrieben werden (§ 3b Abs. 2 AsylG).

Die Furcht vor Verfolgung ist begründet, wenn dem Ausländer - bei einer hypothetisch

zu unterst<Hlenden Rückkehr - die genannten Gefahren mit beachtlicher Wahrschein

lichkeit drcjhen. Hierfür ist erforderlich, dass bei einer zusammenfassenden Würdigung
des zur Prpfung gestellten Lebenssachverhalts die für eine individuelle Verfolgung
sprechenden Umstände ein größeres Gewicht besitzen und deshalb gegenüber den

dagegensprechenden Tatsachen überwiegen (vgl. ausführlich u. m.w.N. zum Wahr-

scheinlichiceitsmaßstab BVerwG, Urt. v. 4.7.2019 -1 C 31/18 -juris Rn. 16 ff.). Dieser
Maßstab entspricht dem für die Verfolgungsprognose unionsrechtlich einheitlichen

Wahrsche nlichkeitsmaßstab der „tatsächlichen Gefahr" („real risk") eines Schadens

eintritts, d<!r unabhängig davon Geltung beansprucht, ob der Ausländer verfolgt oder

unverfolgt ausgereist ist (BVenwG, Urt. v. 1.6.2011 -10 C 25.10-, juris Rn. 22).

Die persörilichen

der Auslän

sohl. V. 21

27.8.2013

Umstände, aus denen er seine Furcht vor Verfolgung herleitet, hat

der glaubhaft zur Überzeugung des Gerichts darzulegen (vgl. BVerwG, Be-

7.1989 - 9 B 239.89 -, juris Rn. 3; VGH Baden-Württemberg, Urt. v.

-A 12 8 2023/11 -, juris Rn. 35).
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Bezugspunkt für die Gefahrenprognose ist bei einer nicht landesweiten Gefahrenlage

der tatsächliche Zielort des Ausländers bei einer Rückkehr. Dies ist in der Regel die

Herkunftsregion des Ausländers, in die er typischerweise zurückkehren wird. Etwas an

deres gilt jedenfalls dann, wenn sich der Ausländer schon vor der Ausreise und unab

hängig von den fluchtauslösenden Umständen von dieser gelöst und in einem anderen

Landesteil mit dem Ziel niedergelassen hatte, dort auf unabsehbare Zeit zu leben

(BVerwG, Urt. v. 31.3.2013 -10 C 15.12 -, juris Rn. 13 f. zu § 60 Abs. 7 AufenthG).

Gemäß § 3e Abs. 1 AsylG wird dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft allerdings

nicht zuerkannt, wenn er (Nr. 1) in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete

Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung nach § 3d hat und (Nr. 2)

sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünf

tigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt.

Nach diesen Maßgaben ist den Klägern die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen.

Der Klägerin zu 1 droht im Irak mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung wegen

ihrer Zugehörigkeit zu der sozialen Gruppe irakischer Frauen, deren Identität „westlich"

geprägt ist (vgl. zum Ganzen nun auch EuGH, Urt. v. 11.6.2024, 0-646/21; zur Kritik

am Begriff „Verwestlichung" s. Schlussanträge des Generalanwalts (EuGH),

13.07.2023, C-646/21, Gelex-Nr. 62021CC0646, Rn. 18).

Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichts werden Frauen, die sich der beste

henden rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Diskriminierung der Frauen

im Irak aufgrund ihrer „westlichen" Prägung entgegenstellen, wegen ihrer deutlich ab

gegrenzten Identität von der irakischen Gesellschaft als andersartig betrachtet und

können einer beachtlichen Verfolgungsgefahr ausgesetzt sein (vgl. Urt. v. 30.5.2022 -

12 A 12267/17 -, juris Rn. 26 ff.). Dies gilt auch - und aus Sicht des Einzelrichters so

gar insbesondere (vgl. auch VG Braunschweig, Urt. v. 4.4.2024 - 2 A 26/21 -, juris Rn.

53) - für Yezidinnen aus dem Nordirak (vgl. Urt. v. 10.5.2023 - 6 A 2409/23 -, V.n.b.;

Urt. V. 5.6.2023 - 3 A 1652/19 -, juris Rn. 30 ff.; im Folgenden Urt. v. 30.5.2023 - 12 A

4514/21,-, juris Rn. 28 ff.):

„Nach § 3b Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 1 AsylG gilt eine Gruppe insbesondere dann als

eine bestimmte soziale Gruppe, wenn die Mitglieder dieser Gruppe angeborene
Merkmale oder einen gemeinsamen Hintergrund, der nicht verändert werden

kann, gemein haben oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die

so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende

nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten, und die Gruppe in dem be

treffenden Land eine deutlich abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie umge

benden Gesellschaft als andersartig betrachtet wird. Gemäß § 3b Abs. 1 Nr. 4

Seite 5/16



Halbjsatz 4 AsylG kann eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer be
stimmten sozialen Gruppe auch vorliegen, wenn sie allein an das Geschlecht an

knüpft.

Auf Basis dieses rechtlichen Maßstabes bilden irakische Frauen eine bestimmte

soziale Gruppe, sofern sie - beispielsweise infolge eines längeren Aufenthalts in

Euro'pa - in einem solchen Maße in ihrer Identität westlich geprägt worden sind,
das^ sie entweder nicht mehr dazu in der Lage wären, bei einer Rückkehr in den
Irak Ihren Lebensstil den dort erwarteten Verhaltensweisen und Traditionen anzu-

pass'en, oder denen dies infolge des erlangten Grads ihrer westlichen Identitäts
prägung nicht mehr zugemutet werden kann (VG Hannover, Urt. v. 22.6.2020 -

12 Aj 773/18 -, n.v., Urt. v. 10.04.2019 - 6 A 2689/17 -, juris Rn. 27, und Urt. v.
10.12.2018 - 6 A 6837/16 -, juris Rn. 58; VG Stade, Urt. v. 23.07.2019 - 2 A

19/17 -, juris Rn. 39 ff.; VG Aachen, Urt. v. 03.05.2019 - 4 K 3092/17.A -, juris Rn.

30; nI'G Gelsenkirchen, Urt. v. 08.06.2017 - 8a K 1971/16.A -, juris Rn. 33; VG
Göttingen, Urt. v. 05.07.2011 - 2 A 215/09 -, juris Rn. 24 ff.; vgl. auch Nds. OVG,

Besohl. V. 16.02.2006 - 9 LB 27/03 -, juris Rn. 13). Derart in ihrer Identität west

lich geprägte Frauen teilen sowohl einen unveränderbaren gemeinsamen Hinter

grund als auch bedeutsame Merkmale im Sinne des § 3b Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 1

AsylG. Sie werden wegen ihrer deutlich abgegrenzten Identität von der irakischen

Gesellschaft als andersartig betrachtet.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation: Irak, 28.08.2022, S. 96-108,
Ausvi/ärtiges Amt, Lagebericht v. 28.10.2022, S. 11 ff.; ACCORD, Anfragebeant-

wortung zum Irak: Autonome Region Kurdistan: Lage alleinstehender Frauen; Si-

cheneitslage, 12.08.2019; UNHCR, Erwägungen zum Schutzbedarf von Perso

nen, die aus dem Irak fliehen, Mai 2019, S. 99-112; EUAA, Irak - Gezielte Gewalt

gegen Individuen, Januar 2022, S. 85 - 99; ACCORD, Anfragebeantwortung zum

Irak: Lage westlich orientierter Frauen, 30.04.2018; Human Rights Watch, No

one Is safe. Abuses of women in Iraq's criminal justice system, Februar 2014)
sind Frauen im Irak weitreichender Diskriminierung ausgesetzt. Konservative, pa

triarchalische soziale Normen und die Dominanz religiöser Werte in den verschie

denen Gemeinschaften im Irak verhindern die effektive und gleichberechtigte

Teilrahme von Frauen am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben.

Fraupn, die sich der rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Diskrimi
nierung der Frauen im Irak aufgrund ihrer westlichen Prägung entgegenstellen,

werden wegen ihrer deutlich abgegrenzten Identität von der irakischen Gesell-

schajft als andersartig betrachtet und können einer beachtlichen Verfolgungsge
fahr ausgesetzt sein (so VG Hannover, Urt. v. 18.03.2021 -12 A 1130/18 -, n.v.).

Dies gilt auch für Frauen in der Region Kurdistan-Irak.

In de r Verfassung ist die Gleichstellung der Geschlechter festgeschrieben und

eine Frauenquote von 25 % im Parlament (Autonome Region Kurdistan-Irak: 30

%) vsrankert. In politischen Entscheidungsprozessen spielen Frauen jedoch eine

unte geordnete Rolle. Nur wenige Frauen nehmen Spitzenpositionen in Politik,

Verwaltung und Wirtschaft ein. Nach Angaben der Unabhängigen Hohen Wahl-

kommission haben 2.009 Kandidatinnen an den letzten Parlamentswahlen teilge-
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nommen. Während des Wahlkampfs wurden die Plakate der Kandidatinnen be

schädigt, und es wurden Fotos online gestellt, die die Kandidatinnen scheinbar in

freizügiger Kleidung zeigten. Einige Kandidatinnen zogen ihre Kandidatur zurück,

nachdem sie Drohungen und Einschüchterungen erhalten hatten. Im Präsidium

des Parlaments ist keine Frau vertreten. Im Regierungskabinett gibt es seit Okto

ber 2019 eine Frau, die Bildungsministerin. Die Hauptstadt Bagdad hatte von

2015 bis 2020 eine Frau als Bürgermeisterin, der Posten gilt allerdings als wenig

einflussreich. In Kurdistan ist eine Frau Parlamentspräsidentin, es gibt drei Minis

terinnen und einige hochrangige Richterinnen. Gleichwohl stellen diese Frauen

Ausnahmen in einer männerdominierten Berufswelt dar. Frauen sind auf Ge

meinde- und Bundesebene, in Venwaltung und Regierung unterrepräsentiert. Sie

werden selten in Entscheidungspositionen und einflussreiche Positionen ernannt.

Die traditionelle Rollenverteilung in der Familie lässt wenig Möglichkeiten für

Frauen, sich im Studium oder im Beruf weiter zu entwickeln. Dies wird zum Teil

mit der religiösen Tradition begründet, beruht aber auch auf den weit verbreiteten

patriarchalischen Strukturen. Dabei stellt die Quote zwar sicher, dass Frauen

zahlenmäßig vertreten sind, sie führt aber nicht dazu, dass Frauen einen wirkli

chen Einfluss auf Entscheidungsfindungsprozesse haben bzw. dass das Inter

esse von Frauen auf der Tagesordnung der Politik steht.

Frauen sind weit verbreiteter gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt und

werden unter mehreren Aspekten der Gesetzgebung ungleich behandelt. Laut

Art. 14 und 20 der Verfassung ist jede Art von Diskriminierung aufgrund des Ge

schlechtes verboten. Art. 41 bestimmt jedoch, dass Iraker Personenstandsange

legenheiten ihrer Religion entsprechend regeln dürfen. Viele Frauen kritisieren

diesen Artikel als Grundlage für eine Re-Islamisierung des Personenstandsrechts

und damit eine Verschlechterung der Stellung der Frau. Zudem findet auf ein

fachgesetzlicher Ebene die verfassungsrechtlich garantierte Gleichstellung häufig

keine Entsprechung. Defizite bestehen insbesondere im Familien-, Erb- und

Strafrecht sowie im Staatsangehörigkeitsrecht. In der Praxis ist die Bewegungs

freiheit für Frauen stärker eingeschränkt als für Männer. So hindert das Gesetz

Frauen beispielsweise daran, ohne die Zustimmung eines männlichen Vormunds

oder gesetzlichen Vertreters einen Reisepass zu beantragen oder ein Dokument

zur Feststellung des Personenstands zu erhalten, welches für den Zugang zu Be

schäftigung, Bildung und einer Reihe von Sozialdiensten erforderlich ist.

„Ehrenmorde" gegen Frauen sind in der irakischen Gesellschaft verbreitet. 2015

haben Regierung und Parlament der RKI in Abänderung des irakischen Straf

rechts den „Ehrenmord" anderen Morden strafrechtlich gleichgestellt. Sowohl Po

litik als auch Rechtslage der RKI sprechen sich ausdrücklich gegen „Ehren

morde" aus. In einigen gesellschaftlichen Gruppen gilt der „Ehrenmord" allerdings

immer noch als rechtfertig bar. Im Zentralirak gelten bei „Ehrenmord" zudem mil

dernde Umstände.

Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist seit 2003 gestiegen und setzt sich

unvermindert fort. Frauen und Mädchen sind im Irak Opfer von gesellschaftli

chen, rechtlichen und wirtschaftlichen Diskriminierungen, Entführungen und Tö

tungen aus politischen, religiösen oder kriminellen Gründen, sexueller Gewalt, er
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zwungener Umsiedlung, häuslicher Gewalt, „Ehrenmorden" und anderen schädli

cher traditionellen Praktiken, wie etwa (Sex-)Handel und erzwungener Prostitu

tion. In den Familien sind patriarchische Strukturen weit verbreitet: Frauen wer

den mmer noch in Ehen gezwungen. Mehr als 20 % der Frauen werden vor ih

rem 18. Lebensjahr verheiratet, viele davon im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Fraujen wird überproportional der Zugang zu Bildung und Teilnahme am Arbeits
markt verwehrt. Je höher die Bildungsstufe ist, desto weniger Mädchen sind ver

treten. Frauen und Mädchen sind im Bildungssystem deutlich benachteiligt und

haben noch immer einen schlechteren Bildungszugang als Jungen und Männer.

Schätzungen zufolge sind Frauen etwa doppelt so stark von Analphabetismus

betroffen wie Männer. In ländlichen Gebieten ist die Einschulungsrate für Mäd

chen weit niedriger als jene für Jungen. Häufig lehnen die Familien eine weiter

führende Schule für Mädchen ab oder ziehen eine „frühe Ehe" für sie vor.

Frauen sind außerdem wirtschaftlicher Diskriminierung hinsichtlich des Zugangs

zum Arbeitsmarkt, Kredit und Lohngleichheit ausgesetzt. Die geschätzte Er-

werfcsquote von Frauen lag 2014 bei nur 14%, der Anteil an der arbeitenden Be

völkerung bei 17%. Jene rund 85% der Frauen, die nicht an der irakischen Ar
beitswelt teilhaben, sind einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt, selbst wenn

sie iiji der informellen Wirtschaft mit Arbeiten wie Nähen oder Kunsthandwerk be
schäftigt sind. Den Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation von 2010 zu

folge führt der Irak die Liste der Länder mit der niedrigsten Erwerbsbeteiligung

von l^rauen an. In einem Artikel von AI-Monitor vom Dezember 2017 wird berich
tet, dass für viele Menschen im Irak die einzig akzeptablen Arbeitsplätze für

Fraujen in bestimmten häuslichen Bereichen oder Regierungsabteilungen zu fin
den sind. Frauen und Mädchen, die in Geschäften, Cafes, im Unterhaltungssek

tor, in der Krankenpflege oder im Transportsektor (Taxi-/LKW-Fahrer) arbeiten,

sind verpönt.

Weil:>lich geführte Haushalte haben nicht unbedingt Zugang zu Finanzanlagen,

Sozialleistungen oder dem öffentlichen Verteilungssystem. Viele sind auf Unter

stützung durch ihre Familien, Behörden und Nichtregierungsorganisationen an-

gewi^esen. Während die meisten Frauen im Irak theoretisch Anspruch auf öffentli
che oder NGO-Hilfe haben, erhalten in der Praxis nur 20-25% von ihnen diese

Hilfel Darüber hinaus deckt die Hilfe nur einen Teil des jeweiligen Haushaltsbe
darfs ab. Haushalte mit weiblichen Familienoberhäuptern sind besonders anfällig

für Unsicherheit bei der Nahrungsmittelversorgung. Aufgrund vieler Hindernisse
beirrj Zugang zu Beschäftigung müssen Frauen auf andere Mittel zurückgreifen,
um ihren Lebensunterhalt zu sichern, wie Geld leihen, Essen rationieren und ihre

Kinder zur Arbeit schicken. Im Kontext einer Gesellschaft, in der die Erwerbstätig

keit yon Frauen traditionell gering ist, sind solche Haushalte mit erhöhten büro
kratischen Hindernissen und sozialer Stigmatisierung, insbesondere auch im

Rücllkehrprozess konfrontiert. Ohne männliche Angehörige erhöht sich das Ri
siko für diese Familien, Opfer von Kinderheirat und sexueller Ausbeutung zu wer

den.
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Die Stellung der Frau hat sich im Vergleich zur Zeit des Saddam-Regimes dra

matisch verschlechtert. Mit der Erosion von Sicherheit und Stabilität einherge

hend haben frauenfeindliche Ideologien propagierende Milizen. Frauen und Mäd

chen zur Zielscheibe von Angriffen gemacht und sie eingeschüchtert, sich aus

dem öffentlichen Leben fernzuhalten. Frauen sehen sich dem Risiko ausgesetzt,

von Mitgliedern der ausschließlich männlichen Polizei oder anderen Sicherheits

kräften belästigt und misshandelt zu werden. Die größten Opfer der fortdauern

den Unsicherheit sind junge Frauen. Die prekäre Sicherheitslage in Teilen der

irakischen Gesellschaft und insbesondere unter Binnenflüchtlingen hat negative

Auswirkungen auf das Alltagsleben und die politischen Freiheiten der Frauen.

Frauen, die in politischen und sozialen Bereichen tätig sind, darunter Frauen

rechtsaktivistinnen, Wahlkandidatinnen, Geschäftsfrauen, Journalistinnen sowie

Models und Teilnehmerinnen an Schönheitswettbewerben, sind Einschüchterun

gen, Belästigungen und Drohungen ausgesetzt. Dadurch sind sie oft gezwungen,

sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen oder aus dem Land zu fliehen.

Sowohl Männer als auch Frauen stehen unter Druck, sich an konservative Nor

men zu halten, was das persönliche Erscheinungsbild betrifft. Vor allem im schii

tisch geprägten Südirak werden auch nicht gesetzlich vorgeschriebene islami

sche Regeln, z.B. Kopftuchzwang an Schulen und Universitäten, stärker durch

gesetzt. Frauen werden unter Druck gesetzt, ihre Freizügigkeit und Teilnahme

am öffentlichen Leben einzuschränken. Einige Muslime bedrohen Frauen und

Mädchen, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, wenn sich diese wei

gern, ein Hijab zu tragen, bzw. wenn sie sich in westlicher Kleidung kleiden oder

sich nicht an die strengen Auslegungen islamischer Normen, die das Verhalten in

der Öffentlichkeit dominieren, halten. Vertreter christlicher Nichtregierungsorgani

sationen gaben an, zahlreiche Frauen, auch Christinnen, hätten berichtet, sie

würden nach Schikanen ein Hijab tragen. Der Kleidungsstil, der von Frauen er

wartet wird, ist im Irak über die letzten zwei Dekaden konservativer geworden.

Dieses Phänomen hat sich nach 2003 dadurch beschleunigt, dass sunnitische

und schiitische religiöse Kräfte im Irak auf dem Vormarsch sind. In schiitischen

Gebieten, einschließlich Basra und Bagdad, versuchen schiitische Milizen, strikte

Bekleidungsvorschriften durchzusetzen, und sind für gewalttätige Übergriffe auf
Frauen verantwortlich, deren Kleidungsstil als unangebracht angesehen wird.

In Gebieten, in denen es eine starke Präsenz von Milizen gibt, kommt es vor,

dass diese Milizen in Bezug auf Frauen (aber auch ganz allgemein) konservati

vere kulturelle Normen und Konventionen einführen bzw. sogar gewaltsam er

zwingen. Einige Milizen schränken die Rechte von Frauen systematisch ein. Ob

und wie weit dies geht, hängt nicht nur von der jeweiligen Miliz ab, sondern auch

von den jeweiligen lokalen Kommandanten. Betroffen sind nicht nur Frauen in

Gebieten, die unter der Kontrolle der Milizen stehen, sondern auch Frauen in an

deren Städten wie z.B. Bagdad und Basra, in denen der Einfluss der Milizen sehr

groß ist. Die Milizen operieren diesbezüglich ungestraft, zum Teil auch in Kompli
zenschaft mit den lokalen Behörden. So berichtet EASO von einem (datumsmä

ßig nicht näher bezeichneten) Vorfall in Bagdad, bei dem Mitglieder einer Miliz
ein angebliches Bordell gestürmt und sämtliche Anwesenden getötet hätten.

Überdies seien in Basra Frauen von unbekannten Milizionären getötet worden,
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wobei man an ihren Leichnamen Bekennerschreiben gefunden habe, denen zu

folge die Frauen anstößige Kleidung getragen hätten oder in kompromittierenden

Situationen angetroffen worden seien. Nach Auskunft der Iraq Civil Solidarity In

itiative wurden im schiitisch dominierten Basra im Sommer 2016 mehrere Cafös
im ̂ tadtzentrum, die Frauen beschäftigten und sich zum Teil nur wenige Meter
von der Residenz des Gouverneurs und anderen Sicherheitseinrichtungen ent

fern^ befanden, von religiösen Extremisten in die Luft gesprengt. Als Reaktion
hierauf hätten viele in örtlichen Cafes oder der Tourismusindustrie beschäftigte

Fraien ihren Arbeitsplatz aufgegeben.

Im Frühjahr 2022 stieg die Zahl von tödlichen Angriffen auf Frauen durch Famili-

enrr^itglieder in der Region Kurdistan-Irak stark an (Deadly attacks on women rise
sharply in Iraqi Kurdistan, 20.03.2022, [https://www.france24.com/en/live-

newp/20220320-deadly-attacks-on-women-rise-sharply-in-iraqi-kurdistan]. In Iraqi
Kurdistan, deadly attacks on Kurdish women are on the rise, 20.03.2022

[httDs://ekurd.net/iraqi-kurdistan-deadly-attacks-2022-03-20], abgerufen am
15.05.2023). Während im Jahr 2020 25 Frauen und im Jahr 2021 45 getötet wor

den jseien, seien in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 bereits elf Frauen
in d^r Region Kurdistan-Irak Opfer von tödlichen Übergriffen gewesen. So berich
ten (jlie Meldungen von einer Aktivistin für Frauenrechte, die von ihrem 18jährigen
Bruder erschossen worden sei, da sie sich nicht der Familie untergeordnet habe.
Die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen wird begünstigt durch gesell
schaftliche Faktoren wie etwa Hassreden gegen Frauen in den sozialen Netzwer
ken, welche in der RKI zur Normalität geworden sind. Wenn N ach richten plattfor-
meri über „Ehrenmorde" berichten, lobt eine beträchtliche Anzahl von Menschen

die Täter und rechtfertigt die Taten. Das Bildungssystem der RKI kann nicht
Schritt halten mit der Schnelligkeit der Veränderungen, die die sozialen Medien
ermöglichen (Ruwayda Mustafah, Washington Institute, 28.03.2022,

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/addressing-violence-against-
wortjien-iraqi-kurdistan). Der Hohe Rat für Frauenangelegenheiten der RKI und
die Generaldirektion für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (DCVAW) er
klärten, dass die Online-Belästigung von Mädchen und Frauen stark zugenom-
merj habe. Nach Angaben der DCVAW gehen 75 % der Fälle von geschlechts
spezifischer Gewalt auf soziale Netzwerke zurück (U. S. Department of State
(USDOS), Iraq 2021 Human Rights Report, 12.04.2022, S. 48) (vgl. VG Braun
schweig, Urt. V. 26.01.2023 - 2 A 172/19 -, juris).

Etwas anderes folgt auch nicht aus aktuellen Entwicklungen im Sinne eines kultu
rellen Wandels innerhalb der traditionell patriarchalisch geprägten Gemeinschaft
der Yeziden, der die Klägerin angehört. Zwar wird berichtet, dass sich, ausgelöst
durch die Erfahrung von Völkermord und Vertreibung, die Verschleppung und
Versklavung tausender Yezidinnen und unterstützt durch Programme zu Bildung
und Frauenrechten in den Vertriebenenlagern die Situation für Frauen mittler

weile deutlich verbessert habe (vgl. hierzu: VG Hannover, Urt. v. 21.11.2022 - 12
A 1^28/18 -, juris, Rn. 33). Frauen und Mädchen seien sich ihrer bürgerlichen

hte und Freiheiten zunehmend bewusst und mehr Frauen als je zuvor näh
men am Arbeitsleben teil. So dürften yezidische Frauen ihr Dorf - anders als frü

her j- ohne einen männlichen Vormund verlassen und auch Reisen unternehmen,
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in Initiativen engagierte Yezidinnen würden Politiker treffen und über Gerechtig

keit und Entschädigung für ihre Glaubensgemeinschaft sprechen. Yezidische

Frauen würden an Universitäten studieren, es gebe Fahrschulen für Frauen so

wie eine Yezidin, die 2021 an den Wahlen zur „Miss Irak" teilgenommen habe. Es

gebe Frauenversammlungen und Demonstrationen. In einer Reportage über ye

zidische Frauen im Nordirak seien Frauen in der Öffentlichkeit zu sehen, die ge
schminkt seien und westliche Kleidung trügen. Diese Beobachtungen lassen sich

jedoch aktuell nicht derart verallgemeinern, dass allen yezidischen Frauen in der

RKI die entsprechenden Freiheiten zur Verfügung stehen. Für die Annahme,

dass yezidische Frauen, die sich der rechtlichen, wirtschaftlichen und gesell

schaftlichen Diskriminierung der Frauen im Irak aufgrund ihrer westlichen Prä

gung entgegenstellen, nicht mehr wegen ihrer deutlich abgegrenzten Identität

von der irakischen Gesellschaft als andersartig betrachtet werden und einer be

achtlichen Verfolgungsgefahr ausgesetzt sein können, genügt nicht nur die Beob

achtung, dass die beschriebenen Verhaltensweisen einzelnen Personen möglich

sind. Vielmehr muss auch feststellbar sein, dass Frauen, die aufgrund ihres Ver

haltens bzw. ihres Aussehens als andersartig betrachtet werden und Diskriminie

rung im Sinne einer Verfolgung erfahren, staatlichen Schutz vor dieser Verfol

gung erlangen können (§ 3c AsylG). Eine Änderung in der Fähigkeit der kurdi
schen Regionalregierung, den Schutz von Frauen zu verbessern ist indes nicht

feststellbar. Zwar hat die kurdische Regionalregierung ihre Anstrengungen zum

Schutz der Frauen verstärkt. So wurden im Innenministerium vier Abteilungen

zum Schutz von weiblichen Opfern von (familiärer) Gewalt sowie vier staatliche

Frauenhäuser eingerichtet. Zwei weitere werden von NGOs betrieben. Zusätzlich

unterstützt der Hohe Frauenrat (High Council of Women Affairs - HOWA) der

kurdischen Regionalregierung den Schutz von Frauen rechten. Seit 2011 gibt es

ein kurdisches Gesetz gegen häusliche Gewalt, in dem weibliche Genitalverstüm

melung, Zwangsverheiratung von Frauen und andere Gewalt innerhalb der Fami

lie unter Strafe gestellt werden. Die gesetzlichen Regelungen werden in der Pra

xis allerdings nicht durchgängig umgesetzt. Eine vom Frauenrechtskomitee des

kurdischen Parlaments initiierte Reform des Gesetzes zur Bekämpfung häusli

cher Gewalt, die eine Erweiterung der Schutzrechte von Frauen vorsieht, schei

terte zunächst am Widerstand der islamistischen Parteien. Sie erreichten, dass

der Änderungsantrag der Fatwa-Kommission der RKI zur Überprüfung auf Kon
formität mit islamischem Recht vorgelegt wurde.

Angesichts des beschriebenen kulturellen und gesellschaftlichen Wandels inner

halb der RKI sind die dortigen Entwicklungen künftig sorgfältig zu beobachten. Es

erscheint indes unwahrscheinlich, dass zuvörderst die von mehreren Diskriminie

rungsformen betroffenen yezidischen Frauen, die gesellschaftlich sowohl auf

grund ihrer Religion marginalisiert als auch aufgrund ihres Geschlechts diskrimi

niert werden, nicht mehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer

Verfolgung droht."

[...] Darüber hinaus scheint es in Jüngster Zeit auch Gegenbewegungen zu den

teilweise beschriebenen positiven Entwicklungen der Frauenrechte zu geben. So

berichtet Khanim Latif (NGO Working Group on Women, Peace and Security, ab

rufbar unter: https://www.womenpeacesecurity.org/resource/un-security-council-
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briefing-iraq-khanim-latif/ m.w.N., vgl. dazu auch BAMF Briefing Notes vom
22.5

18.5

2023, S. 5) in ihrem Briefing des UN-Sicherheitsrats zum Irak vom

2023 - neben dem starken Anstieg geschlechtsspezifischer Gewalt - von

gezielten Kampagnen gegen Menschenrechtsaktivistinnen in der Region Kurdi

stan- Irak, weil sie den Begriff „Gender" verwendeten (vgl. auch Choman Hardi,

The backlash against women's rights in Iraq's Kurdistan region, 14.4.2023, abruf

bar unter; https://www.chathamhouse.org/2023/03/iraq-20-years-insider-reflecti-

ons-war-and-its-aftermath/backlash-against-womens-rights). 2020 wurde die Akti

vistin und Ärztin Reham Yacoub in Basra von Unbekannten erschossen. Sie

hatte seit 2018 im Rahmen der lokalen Protestbewegung mehrere Frauenmär

sche angeführt. Einige Demonstrantinnen wurden entführt oder bedroht, andere

wurcen mutmaßlich gezwungen, ins Exil zu gehen, wobei diese Vorkommnisse

oftmals nicht gemeldet wurden (EUAA, Irak - Gezielte Gewalt gegen Individuen,

Janiar 2022, S. 98 f. m.w.N.). Diese Abwehrreaktionen zeigen aus Sicht des Ein

zelrichters letztlich, dass auch einzelne positive Entwicklungen in der irakischen

Gesellschaft die Gefahren nicht generell widerlegen, die Frauen dort im Allgemei

nen und erst recht Frauen, die sich ihnen zugeschriebenen Rollenbildern und

männlichem Dominanzverhalten widersetzen, drohen (so auch vgl. VG Braun

schweig, Urt. V. 26.01.2023 - 2 A 172/19 -, juris Rn. 39)."

Ergänzen| kann auch vor dem Hintergrund, dass der Zentralirak jüngst Homosexualität
und Transßexualität unter Strafe gestellt hat (ZEIT Online, 28.4.2024, Irak stellt Homo

sexualität unter Strafe), kaum davon gesprochen werden, dass die Gesellschaft des
i

Landes vermeintlich normabweichendes Verhalten vermehrt tolerieren werde. Im Ge

genteil gibt es immer wieder Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit und gegen al-

leinstehenjde Frauen (BAMF, Geschlechtsspezifische Gewalt, Mai 2023, S. 4 ff.). Im
April 2024 wurde die irakische TikTok-Nutzerin Cm Fahad erschossen. Sie war zuvor

von einem Gericht zu sechs Monaten Haft verurteilt worden, weil ihre Videos angeblich

„unanständige Äußerungen enthalten, die unbescheiden seien und die öffentliche Mo

ral verletzen" (SPIEGEL Online, 29.4.2024, TikTok-Star Om Fahad in Bagdad erschos

sen).

Die Annahme eines „westlichen" Lebensstils ist nach § 3b Abs. 1 Nr. 4 Buchst, a Halb

satz 1 AsylG jedoch nur beachtlich, wenn er die betreffende Frau in ihrer Identität maß

geblich prägt, d.h. auf einer ernsthaften und nachhaltigen inneren Überzeugung beruht.

Ob eine in ihrer Identität westlich geprägte irakische Frau im Fall ihrer Rückkehr in den

Irak mit bdachtlicher Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1

AsylG ausgesetzt ist, bedarf überdies einer umfassenden Gesamtwürdigung aller Um

stände des Einzelfalls. Maßgeblich für die „Verwestlichung" einer Asylsuchenden ist die

Frage, inv\iiefern sie bereit ist, patriarchalische Rollenvorstellungen zu akzeptieren und

sich sowohl ihrem Partner als auch anderen Männern unterzuordnen. Für eine „Ver

westlichung" sprechen der Wille zu einer selbstbestimmten Lebensführung, die Offen

heit gegerjüber anderen Kulturen, Religionen und Werten, die Bereitschaft, die eigene
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Meinung auch gegen Widerstände zu verteidigen, und das Bestreben, sich aktiv in die

Gesellschaft einzubringen (VG Braunschweig, Urt. v. 4.4.2024 - 2 A 26/21 -, juris Leit

satz 3). Eine bereits verwirklichte gesellschaftliche Integration in die Lebensverhält

nisse der Bundesrepublik und eine (auch äußerliche) Anpassung an hier lebende

Frauen kann als Indiz herangezogen werden. Umgekehrt ist aber weder der Kleidungs

stil einer Frau oder ihr beruflicher Weg entscheidend, denn es geht nicht darum, gute

Integration zu belohnen, sondern eine richterliche Überzeugung zu erlangen, ob der

Glaube an die Gleichstellung der Geschlechter für die Identität einer Frau so bedeut

sam ist, dass die Frau nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten.

Nach der Anhörung der Klägerin zu 1 in der mündlichen Verhandlung hat der Einzel

richter die Überzeugung gewonnen, dass sie in den vergangenen Jahren in Deutsch

land eine „westlich" geprägte Identität entwickelt hat, so dass es ihr nicht zuzumuten

wäre, sie bei einer Rückkehr in den Irak wieder abzulegen. Daher muss hier nicht ent

schieden werden, ob sie auch wegen ihrer Konversion vom yezidischen Glauben zum

Christentum Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft hat.

Die Klägerin zu 1 trat in der mündlichen Verhandlung selbstbewusst auf. In ihrem Er

scheinungsbild ist sie nicht von anderen in Deutschland lebenden Erwachsenen glei

chen Alters nicht zu unterscheiden. Der Umgang mit dem männlichen Richter bereitete

der Klägerin keine Schwierigkeiten und Fragen aus ihrer persönlichen Lebenssphäre

beantwortete sie durchgehend souverän und ohne Zurückhaltung. Bereits im freien

Vortrag hat sie die Bedeutung von Bildung, dem Erwerb der deutschen Sprache und

der Gleichheit der Geschlechter für ihren zukünftigen Lebensweg hervorgehoben. Her

vorzuheben ist insbesondere, dass die Klägerin eigeninitiativ die deutsche Sprache auf

einem Niveau erlernt hat, auf dem sie die mündliche Verhandlung ohne Hinzuziehung

eines Dolmetschers absolvieren konnte. Zudem hat die Klägerin angegeben, sich im

Irak gar nicht als Frau gefühlt zu haben. Erst in Deutschland habe sie den Wert der

Gleichstellung für sich entdeckt. Sie wolle selbst über ihren Lebensweg entscheiden.

Zudem verfolgt die Klägerin ihre weitere Integration in die Gesellschaft. Für den Einzel

richter wurde deutlich, dass die Klägerin eine genaue Zukunftsperspektive hat und

diese zielstrebig verfolgt. Dazu ist auszuführen, dass sie wegen der seelischen Behin

derung ihres Sohnes den Beruf der Schulassistentin für sich als Ziel gesetzt hat. Deut

lich wurde ferner, dass die Gleichheit der Geschlechter besonders wichtig ist. Sie wolle

keine Hausfrau sein, sondern arbeiten und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Das

habe sie auch vom yezidischen Glauben, den sie als beengend empfunden hat, abge

bracht. Es ist deutlich geworden, dass die Klägerin nicht bereit ist, sich Männern unter

zuordnen.
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Die Angaben der Klägerin, dass sie die „westlichen" Freiheiten tatsächlich in Anspruch

nimmt und diese für ihre Lebensführung prägend sind, sind glaubhaft. Den Wahrheits

gehalt ihrejr Angaben unterstreicht, dass die Klägerin während ihrer gesamten Anhö

rung unterschiedliche Angaben über ihr Privatlebens preisgegeben hat und auch

scheinbar nebensächliche Details schildern konnte. Sie hat ihre Erinnerungen vom Irak

ihrem jetzipen Leben in Übereinstimmung mit den Erkenntnismitteln kontrastiert. Die
Klägerin hat zudem bereits im freien Vortrag selbst ihre Rolle als Frau unterstrichen.

Die Klägerin

vermitteln

lichkeit mi

denfalls

traditionel

sentlichen

ab

konnte im Rahmen ihrer informatorischen Anhörung dabei authentisch

dass die darin zum Ausdruck kommende „Verwestlichung" in ihrer Persön-

ftlerweile so tief verwurzelt ist, dass sie diese nicht mehr ablegen kann, je-

er, dass es ihr nicht mehr zumutbar wäre, sich dem im Irak vorherrschenden

en Sitten- und Rollenbild von Frauen zu unterwerfen, da sie hierfür einen we-

Kerngehalt ihrer Persönlichkeit aufgeben müsste.

Auf einen Schutz durch den Familien- oder Stammesverband kann die Klägerin nicht

verwiesen werden. Wenn - wie vorliegend - eine so starke „westliche" Prägung vor

liegt, dass^es der Flüchtlingsschutz begehrenden Frau nicht zumutbar ist, diese abzule
gen, gehöp zu dieser „westlichen" Prägung mitbestimmend auch gerade der Anspruch,
die eigenp Lebensführung autonom und eben nicht (nur) unter dem Schutz anderer Fa
milienmitglieder gestalten zu können. Es würde deshalb dem Wesenskern der von der

Klägerin verinnerlichten Lebenseinstellung und -führung widersprechen, wenn die be

troffene Frau zur Vermeidung einer flüchtlingsrelevanten Verfolgung gleichwohl etwa

darauf verjwiesen würde, sich nur in Begleitung im Herkunftsland lebender schutzfähi
ger und -bereiter (männlicher) Familienmitglieder in der Öffentlichkeit zu bewegen (vgl.

VG Hannover, Urt. v. 27.10.2022 - 3 A 5642/18 -, juris Rn. 44; Urt. v. 30.5.2023 - 12

A 4514/21 -, juris Rn. 51 f.). Sofern teilweise vertreten wird, dass ein besonderes Au

genmerk auf die familiären Gegebenheiten vor Ort zu legen ist, teilt der Einzelrichter

diese Einschätzung nicht vorbehaltlos. Sie verkennt, dass Verfolgungsakteur nicht in

erster Linie die Familie selbst ist, sondern die patriarchalische irakische Gesellschaft.

Zwar gibt es auch im Irak wohl regionale und soziale Umstände, unter denen auch dort

Frauen weitestgehend „verwestlicht" leben können. Solche „Freiheitsräume" sind aber

für Yezidiijinen - auch und insbesondere ehemalige Yezidinnen - ausweislich der oben
ausgeführten Erkenntnismitteln nirgendwo ersichtlich. Im Übrigen kommt es hierauf

aber auch

keinen Sc

nicht an, da die Familie der Klägerin ihr nach ihren glaubhaften Angaben

hutz bieten kann.

Ausreichender staatlicher Schutz oder interner Schutz vor Verfolgung durch staatliche

oder nichtBtaatliche Akteure ist für die Klägerin nicht erreichbar. Das beschriebene Ver
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halten gegenüber „westlich" orientierten Frauen geht sowohl von staatlichen als auch

nichtstaatlichen Akteuren aus und ist in sämtlichen Provinzen des Irak - lediglich in un

terschiedlichem Ausmaß der hieraus folgenden traditionellen Richtsätze und Gepflo

genheiten - fest in der irakischen, männlich "dominierten Gesellschaft verankert, so-

dass den Klägerinnen die vorbeschriebenen Gefahren landesweit drohen. Dabei ist

festzustellen, dass der irakische Staat trotz der generellen Zielsetzungen in der Verfas

sung bislang weder im einfachen Recht noch in der Praxis effektive Maßnahmen zum

Schutz von Frauen ergriffen hat (vgl. VG Gelsenkirchen, Urt. v. 8.6.2017 - Sa K

1971/16.A -, juris Rn. 74-77 und siehe auch die vorstehenden Ausführungen).

Auch Kläger zu 2 und 3 sind nach vorstehendem Maßstab Flüchtlinge. Es ist davon

auszugehen, dass die Gewalt, die der Klägerin zu 1 wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer

bestimmten sozialen Gruppe droht, auch ihren Kindern droht.

Neben der Ablehnung der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft in Ziffer 1 des an

gegriffenen Bescheids müssen im Zuge der Verpflichtung zur Zuerkennung der Flücht

lingseigenschaft auch die Ablehnung der Gewährung subsidiären Schutzes und der

Feststellung von Abschiebungsverboten und die Nebenentscheidungen aufgehoben

werden.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vor

läufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO in Verbindung mit § 708 Nr. 11 und

§711 Satzl und 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Oberver
waltungsgericht zugelassen wird.

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils
bei dem

Verwaltungsgericht Hannover,
Leonhardtstraße 15,
30175 Hannover,

zu beantragen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag
sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen.

Bei der Antragstellung und der Begründung des Antrags sowie in dem Verfahren vor
dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevollmäch
tigte vertreten lassen. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäi
schen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder der Schweiz, wenn sie die Befähigung zum Richteramt besitzen,
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sowie die n § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Orga
nisationen zugelassen; Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln
durch ihre Organe und mit der Prozessvertretung beauftragten Vertreter. Ein Beteilig
ter, der danach als Bevollmächtigter zugelassen ist, kann sich selbst vertreten. Behör
den und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur

Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch
eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befä
higung zum Richteramt anderer Behörden oder Juristischer Personen des öffentlichen
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde
ten Zusarnmenschlüsse vertreten lassen.

q.e.s.

Dr. Stock
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